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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Am 1. März 2019 ist die Teilrevision des AsylG vom 26. Juni 1998 (AS 2016 3101) in
Kraft getreten. Für das vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Abs. 1 der
Übergangsbestimmungen zur Änderung des AsylG vom 25. September 2015).

E. 1.2
Am 1. Januar 2019 wurde das Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG) teilrevidiert
(AS 2018 3171; SR 142.20) und in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) umbenannt.
Der vorliegend anzuwendende Gesetzesartikel (Art. 83 Abs. 1-4) ist unverändert vom AuG
ins AIG übernommen worden, weshalb das Gericht die neue Gesetzesbezeichnung
verwendet.

E. 2
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG).
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten
(aArt. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 3
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 4.1
Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, die Vorbringen der
Beschwerdeführerin hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3
AsylG nicht stand.

E. 4.1.1
Die Beschwerdeführerin habe angegeben, zwei Mal in Sachen ihres Ehemannes für (...)
Monate inhaftiert und befragt worden zu sein. Ihre eigene Zugehörigkeit zur
Pfingstgemeinde sei nicht der Grund für ihre Inhaftierungen gewesen, da den Behörden klar
gewesen sei, dass sie sich nie in der Pfingstgemeinde bewegt und daher nicht auf einer
behördlichen Liste gestanden habe. Es dürfe daher davon ausgegangen werden, dass die



Beschwerdeführerin bei der ersten Inhaftierung als Ehefrau eines Angehörigen der
Pfingstgemeinde für die Behörden von Interesse gewesen sei. Ihre Entlassung ohne jegliche
Auflagen bestätige diese Einschätzung. Die zweite Festnahme habe die Beschwerdeführerin
damit erklärt, dass die Behörden entweder an Geld hätten gelangen wollen oder damit ein
allfälliges Ableben des Ehemannes zu kaschieren versucht hätten. Beiden Festnahmen
mangle es an den geforderten Kriterien der Verfolgungsmotivation gemäss Art. 3 AsylG,
weshalb die dargelegten behördlichen Verfolgungsmassnahmen flüchtlingsrechtlich nicht
von Relevanz seien.

E. 4.1.2
Da ferner nicht davon auszugehen sei, dass die Beschwerdeführerin, die angegeben habe,
insbesondere als verheiratete Frau nie ein Aufgebot für den Militärdienst erhalten zu haben,
bei ihrer Rückkehr nach Eritrea in den Fokus der Militärbehörden gelangen könnte, sei die
illegale Ausreise allein nicht geeignet, Furcht vor einer künftigen asylrelevanten
Verfolgung zu begründen.

E. 4.2
In der Beschwerdeschrift wird hiergegen vorgebracht, die Vorinstanz habe es unterlassen,
eine Reflexverfolgung zu prüfen. Ihr Ehemann habe den Glauben in der Öffentlichkeit
gelebt, obwohl ihm bewusst gewesen sei, dass seine religiösen Tätigkeiten in Eritrea
verboten seien. Deshalb sei er den Behörden bekannt gewesen und auf deren
Fahndungsliste gestanden. Da die Behörden nie Beweise für diese Tätigkeiten gehabt und
ihn erfolglos gesucht hätten, sei es nicht früher zu einer Verhaftung gekommen. Dies habe
sich jedoch geändert, nachdem sie nach ihrer Hochzeit in das Haus des Ehemannes gezogen
seien, in welchem lange niemand mehr gewohnt habe. In der Folge hätten (...) Soldaten ihr
Haus gestürzt, sie gefesselt, ihre Dokumente mitgenommen und sie in eine Haftanstalt
gebracht. Indem den Behörden nun Beweise für die verbotenen religiösen Tätigkeiten
vorgelegen hätten, habe eine Grundlage für die weitere Verfolgung bestanden. Sie sei
wiederholt zu den Tätigkeiten ihres Ehemannes befragt worden. Da sie keine Informationen
gehabt habe, sei sie schliesslich ohne Auflagen aus der Haft entlassen worden. Das
Interesse an Informationen über ihren Ehemann habe aber nicht abgenommen. Sie sei
beobachtet und später erneut verhaftet worden, wobei sie wiederum zu den religiösen
Handlungen ihres Ehemannes verhört worden sei. Durch eine Bürgschaft sei sie
vorübergehend freigelassen worden. Wäre sie nicht aus Eritrea geflohen, hätte man sie nach
kurzer Zeit erneut verhaftet, um an Informationen über ihren Ehemann zu gelangen. Dies
verdeutliche, dass sie allein aufgrund der religiösen Handlungen ihres Ehemannes ins Visier
der Behörden geraten sei und begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von
Art. 3 AsylG habe, weshalb sie die Flüchtlingseigenschaft erfülle. Im Rahmen der illegalen
Ausreise sei ebenfalls zu berücksichtigen, dass sie aufgrund ihres Mannes bereits verfolgt
und inhaftiert worden sei. Sodann drohe auch verheirateten Frauen die Gefahr vor dem
Einzug in den Militärdienst. Hinzu komme, dass man ihr bei der Verhaftung die
Heiratsurkunde entzogen habe, weshalb sie nicht beweisen könne, dass sie verheiratet sei
und zwangsrekrutiert werden würde.

E. 5.1
Aus den Angaben der Beschwerdeführerin geht hervor, dass sie zweimal inhaftiert und
befragt worden sei. Dabei hätten die Behörden Informationen über die religiösen
Tätigkeiten ihres Ehemannes erhalten wollen. Weitere Gründe für ihre Probleme im



Heimatstaat nennt sie nicht, insbesondere habe sie aufgrund ihrer eigenen
Glaubenszugehörigkeit keine Schwierigkeiten gehabt. In Übereinstimmung mit der
Vorinstanz kann daher festgehalten werden, dass bezüglich der vorliegend geltend
gemachten Behelligungen kein die Beschwerdeführerin betreffendes Verfolgungsmotiv
respektive keine konkrete, gegen sie persönlich gerichtete Verfolgungshandlung gemäss
Art. 3 Abs. 1 AsylG ersichtlich ist. Zu prüfen ist somit, wie von der Beschwerdeführerin
dargelegt, ob eine asylrechtlich relevante Reflexverfolgung aufgrund der Verfolgung ihres
(damaligen) Ehemannes wegen seiner Glaubensausübung vorliegen könnte.

E. 5.2
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3
AsylG). Eine Reflexverfolgung liegt vor, wenn sich die Verfolgungsmassnahmen -
abgesehen von der primär betroffenen Person - auch auf Familienangehörige und
Verwandte erstrecken. Dies kann im Sinne von Art. 3 AsylG flüchtlingsrechtlich relevant
sein; allerdings hängen die Wahrscheinlichkeit einer Reflexverfolgung und deren Intensität
stark von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die befürchtete Benachteiligung
muss aus einem der vom Gesetz aufgezählten Motive erfolgen und die Furcht davor
realistisch und nachvollziehbar sein (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der
Schweizerischen Asylrekurskommission EMARK 1994 Nr. 5). Die erlittene Verfolgung
beziehungsweise die begründete Furcht vor zukünftiger (Reflex-)Verfolgung muss ferner
kausal für die Ausreise aus dem Heimatstaat und im Zeitpunkt des Asylentscheides noch
aktuell sein (vgl. u.a. Urteile des BVGer E-4347/2015 vom 4. März 2019 E. 6.4.1;
E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.4).

E. 5.3.1
Aus der ersten geltend gemachten Inhaftierung (...) 2014, während derer die
Beschwerdeführerin befragt und geschlagen worden sei, sei sie im (...) 2014 ohne Auflagen
oder eine Handlung ihrerseits wieder entlassen worden. Da den Behörden bekannt gewesen
sei, dass sie verheiratet sei, habe man sie auch nicht zum Militärdienst aufgeboten
(SEM-Akte A14 F69). Vielmehr sei sie zu ihrer Arbeitsstelle zurückgekehrt und sei - bis
auf das Gefühl, beschattet zu werden - nicht weiter behelligt worden (SEM-Akte A14 F61
ff.). Folglich ist diese Inhaftierung, der zwar das Motiv der Religion des verfolgten
Ehemannes zugrunde liegen könnte (vgl. oben), als abgeschlossenes Ereignis zu bewerten,
welches die Beschwerdeführerin nicht zur Ausreise aus dem Heimatstaat bewogen
respektive nicht zu begründeter Furcht vor künftiger Verfolgung geführt hat. Für das
Bejahen einer asylrelevanten Reflexverfolgung fehlt es mithin insbesondere an der
Kausalität im Sinne der obgenannten Rechtsprechung.

E. 5.3.2
Bezüglich der zweiten Inhaftierung im (...) 2015 erklärte die Beschwerdeführerin, einen
Grund für die Festnahme habe man ihr zunächst nicht genannt. Sodann sei sie erneut nach
dem Verbleib ihres Mannes gefragt worden, der angeblich aus der Haft geflohen sei



(SEM-Akte A14 F13). Sie gehe aber davon aus, dass sich dieser bei ihr gemeldet hätte,
wäre er nicht mehr inhaftiert gewesen. Ferner sei ihr im Gefängnis dargelegt worden, dass
sie die Haft über eine Bürgschaft oder durch Leistung des Militärdienstes beenden könne
(SEM-Akte A14 F13, F21 f., F67). Den Vorhalt der Vorinstanz, die Haft könnte rein
finanziell motiviert gewesen sein, bestätigte die Beschwerdeführerin und gab an, dass dies
zutreffe, es um Geld gehe und darum, jemanden zu stressen und unter Druck zu setzen
(SEM-Akte A14 F22). Entsprechend habe sie respektive ein (...) ihres Mannes eine
Bürgschaft geleistet, woraufhin sie ohne weiteres aus der Haft entlassen worden sei
(SEM-Akte A14 F71). Sie habe das Land daraufhin verlassen. Ungefähr nach (...) sei der
(...) ihres Mannes einmal nach ihr gefragt worden. Weitere Konsequenzen habe ihre
Ausreise nicht gehabt (SEM-Akte A14 F79 f.). Nach dem Gesagten lässt sich dieser
zweiten Inhaftierung kein - auch nicht den Ehemann der Beschwerdeführerin betreffendes -
Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG entnehmen. Grund für die Haft dürfte
vielmehr ein nicht asylrelevantes finanzielles Interesse der Behörden, nicht jedoch die
Glaubensausübung des Ehemannes der Beschwerdeführerin gewesen sein. Der Hinweis in
der Beschwerdeschrift, man habe sie nur vorübergehend freigelassen und sie wäre, hätte sie
das Land nicht verlassen, bald wieder wegen ihrem Ehemann inhaftiert worden, überzeugt
daher nicht.

E. 5.3.3
Entsprechend ist insgesamt festzuhalten, dass vorliegend nicht von einer im Zeitpunkt der
Ausreise aus Eritrea bestehenden oder drohenden asylrechtlich relevanten Gefahr einer
Reflexverfolgung ausgegangen werden kann, welche zur Flüchtlingseigenschaft der
Beschwerdeführerin führen könnte. Im Übrigen ist fraglich, ob eine solche zum heutigen
Zeitpunkt noch aktuell wäre (vgl. oben E. 5.2), zumal die Beschwerdeführerin sich im (...)
2017 von ihrem Ehemann nach eritreischem Recht hat scheiden lassen (vgl. eritreische
Scheidungsurkunde vom [...] 2017) und beabsichtigt, in der Schweiz - nach Anerkennung
der Scheidung - erneut zu heiraten. Auch eine subjektive Furcht vor zukünftigen
Repressalien durch die eritreischen Behörden aufgrund der Glaubensausübung ihres
geschiedenen Ehemannes dürfte damit unbegründet sein.

E. 5.4
Des Weiteren kann gemäss aktueller Praxis des Gerichts allein aufgrund einer illegalen
Ausreise keine begründete Furcht vor asylrechtlich beachtlicher Verfolgung angenommen
werden (vgl. Referenzurteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 E. 4.6-5.1). Für
die Begründung der Flüchtlingseigenschaft im eritreischen Kontext bedarf es neben der
illegalen Ausreise zusätzlicher Anknüpfungspunkte, welche die asylsuchende Person in den
Augen der eritreischen Behörden als missliebige Person erscheinen lässt und dadurch zu
einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr führen könnten (vgl. a.a.O., E. 5.1).
Nach den obigen Ausführungen sind - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - keine
Hinweise ersichtlich, wonach sie in den Augen der eritreischen Behörden als missliebige
Person erscheinen könnte. Im Lichte der neueren Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts erfüllt sie die Flüchtlingseigenschaft deshalb auch unter diesem
Aspekt nicht.

E. 5.5
Zusammenfassend ergibt sich, dass die geltend gemachten Vorbringen nicht geeignet sind,
eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungsfurcht zu begründen. Die Vorinstanz hat die



Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin zu Recht verneint und ihr Asylgesuch
abgelehnt.

E. 6.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin verfügt weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E.
4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Ergänzend ist festzuhalten, dass das vorliegend
unsubstantiiert geltend gemachte Ehevorbereitungsverfahren gemäss Praxis keinen
Anspruch auf dauerhaften Verbleib in der Schweiz zu begründen vermag (vgl. u.a. Urteile
des BVGer E-5348/2017 vom 28. März 2019 E. 5.2; E-3422/2018 vom 27. Juni 2018 E.
7.3, m.w.H.). Die Meldung der Heiratspläne erfolgte im April 2018 beim SEM, mithin ein
halbes Jahr nach Erlass der vorinstanzlichen Verfügung vom 13. Oktober 2017. Während
der Anhörung im September 2017 erwähnte die Beschwerdeführerin weder ihren neuen
Partner noch die beabsichtigte Scheidung von ihrem sich in Eritrea befindenden Ehemann.
Mit Instruktionsverfügung vom 14. Februar 2019 wurde die Beschwerdeführerin
insbesondere aufgefordert, dem Gericht Auskunft über den Stand des
Ehevorbereitungsverfahrens und alle wesentlichen Umstände im Zusammenhang mit einer
allfälligen Heirat zu erteilen (vgl. Mitwirkungspflicht gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. d AsylG).
Dennoch machte die Beschwerdeführerin auf Beschwerdeebene keine Ausführungen zu
ihrer neuen Beziehung in der Schweiz. Weiter verfügen die Beschwerdeführerin und ihr
Partner gemäss ZEMIS-Register nicht über die gleiche Wohnadresse. Insgesamt kann daher
zum heutigen Zeitpunkt klarerweise nicht von einem gemeinsamen Haushalt
beziehungsweise einer dauerhaften und gefestigten, mithin eheähnlichen Beziehung
ausgegangen werden (vgl. Urteil des BVGer D-1869/2017 vom 6. August 2018 E. 5). Zum
aktuellen Zeitpunkt kann die Beschwerdeführerin folglich keine Ansprüche aus der geltend
gemachten Beziehung respektive dem geplanten Ehevorbereitungsverfahren ableiten. Daran
vermag der potenzielle Anspruch auf eine Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks
Vorbereitung des Eheschlusses nichts zu ändern (vgl. Urteil des Bundesgerichts
2C_880/2017 vom 3. Mai 2018 E. 4.2 f., m.w.H.). Der Beschwerdeführerin ist es jedoch
unbenommen, ein entsprechendes Gesuch bei den hierfür zuständigen kantonalen Behörden
zu stellen (vgl. Urteil des BVGer D-6304/2018 vom 12. Dezember 2018).

E. 7
Die Beschwerdeführerin vertritt in der Beschwerde die Auffassung, der
Wegweisungsvollzug sei angesichts der ihr drohenden Einziehung in den eritreischen
Nationaldienst als unzulässig zu qualifizieren (Art. 3 und 4 EMRK). Aufgrund schwerer
Menschenrechtsverletzungen und des fehlenden familiären Beziehungsnetzes in der Heimat
sei ein Vollzug zudem unzumutbar.

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG). Beim Geltendmachen von



Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der
gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind
zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu
machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 7.2
Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche
Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den
Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Vorliegend kommt der
Beschwerdeführerin keine Flüchtlingseigenschaft zu. Das flüchtlingsrechtliche
Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG ist daher nicht
anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen
verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des
Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3
EMRK).

E. 7.2.1
Aufgrund des Alters der Beschwerdeführerin, und da sie zum heutigen Zeitpunkt gemäss
eritreischer Scheidungsurkunde vom (...) 2017 nicht verheiratet ist, erscheint ihre
Befürchtung, bei einer Rückkehr in den Nationaldienst eingezogen zu werden, als plausibel
(vgl. zur eritreischen Musterungspraxis auch das Referenzurteil D-2311/2016 vom 17.
August 2017, E. 13.2-13.4).

E. 7.2.2
Die Frage der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs bei anstehender Einziehung in den
eritreischen Nationaldienst ist vom Bundesverwaltungsgericht in einem jüngst ergangenen
Grundsatzurteil geklärt worden (vgl. BVGE 2018 VI/4).

E. 7.2.3
Das Gericht hat die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs im genannten Urteil sowohl
unter dem Gesichtspunkt des Zwangsarbeitsverbots (Art. 4 Abs. 2 EMRK) als auch unter
jenem des Verbots der Folter und der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung (Art.
3 EMRK) geprüft und bejaht (vgl. BVGE 2018 VI/4 E. 6.1). Es kann auf die Ausführungen
im genannten Urteil verwiesen werden. Vorliegend ist nicht ersichtlich, weshalb im Falle
der Beschwerdeführerin eine allfällige Einziehung in den Nationaldienst diese
Bestimmungen verletzen sollte.

E. 7.2.4
Aus den Akten ergeben sich keine weiteren Gründe für die Annahme der Unzulässigkeit
des Wegweisungsvollzugs. Der Wegweisungsvollzug ist folglich als zulässig zu betrachten.

E. 7.3
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren.



E. 7.3.1
Die drohende Einziehung in den eritreischen Nationaldienst führt mangels einer
hinreichend konkreten Gefährdung auch nicht generell zur Feststellung der Unzumutbarkeit
des Wegweisungsvollzugs gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG (vgl. BVGE 2018 VI/4 E. 6.2).

E. 7.3.2
Gemäss aktueller Rechtsprechung kann in Eritrea nicht von einem Krieg, Bürgerkrieg oder
einer Situation allgemeiner Gewalt beziehungsweise einer generellen Unzumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs ausgegangen werden. In jüngster Zeit haben sich die
Lebensbedingungen in einigen Bereichen verbessert. Zwar ist die wirtschaftliche Lage nach
wie vor schwierig. Die medizinische Grundversorgung, die Ernährungssituation, der
Zugang zu Wasser und zur Bildung haben sich aber stabilisiert. Der Krieg ist seit Jahren
beendet und ernsthafte ethnische oder religiöse Konflikte sind nicht zu verzeichnen. Zu
erwähnen sind an dieser Stelle auch die umfangreichen Zahlungen aus der Diaspora, von
denen ein Grossteil der Bevölkerung profitiert. Angesichts der schwierigen allgemeinen
Lage des Landes muss jedoch in Einzelfällen nach wie vor von einer Existenzbedrohung
ausgegangen werden, wenn besondere Umstände vorliegen. Anders als noch unter der
früheren Rechtsprechung sind begünstigende individuelle Faktoren indes nicht mehr
zwingende Voraussetzung für die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (vgl.
Referenzurteil D-2311/2016 E. 16 f.).

E. 7.4
Sodann sind - in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - keine Hinweise ersichtlich, wonach
die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in eine existenzielle Notlage geraten könnte. Es
handelt sich bei ihr um eine junge Frau mit Schulbildung bis zur (...) Klasse und
Arbeitserfahrung in der (...). Gesundheitliche Gründe, die gegen einen
Wegweisungsvollzug sprechen würden, gehen aus den Akten nicht hervor. In ihrer Heimat
kann die Beschwerdeführerin auf ein familiäres Beziehungsnetz zurückgreifen. Ferner
verfügt sie über einen im Ausland lebenden (...), der ihr bereits die Reise in die Schweiz
bezahlt habe (SEM-Akten A5 S. 5, 7; A14 F5, F13). Es ist davon auszugehen, dass sie ihre
Geschwister bei der Reintegration bei Bedarf unterstützen werden. Nach dem Gesagten
erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.

E. 7.5
Zwar ist darauf hinzuweisen, dass derzeit die zwangsweise Rückführung nach Eritrea
generell nicht möglich ist. Die Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr steht aber
praxisgemäss der Feststellung der Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von
Art. 83 Abs. 2 AIG entgegen. Es obliegt daher der Beschwerdeführerin, sich bei der
zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen
Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E.
12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist.

E. 7.6
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AIG).

E. 8



Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 9.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten der Beschwer-deführerin
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Indes wurden mit Zwischenverfügung vom 27. November 2017 die Gesuche
um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und amtlichen Rechtsverbeiständung
gutgeheissen, weshalb keine Kosten zu erheben sind.

E. 9.2
Die eingereichte Kostennote vom 11. Dezember 2017, die einen zeitlichen Aufwand von
6.45h und Barauslagen von Fr. 21.30 aufweist, erscheint angemessen. Unter
Berücksichtigung der weiteren Eingaben auf Beschwerdeebene, des massgebenden
Stundenansatzes (vgl. Zwischenverfügung vom 27. November 2017) und der
Bemessungsfaktoren (Art. 12 i.V.m. Art. 9-11 VGKE), ist dem amtlichen Rechtsbeistand
zulasten der Gerichtskasse ein amtliches Honorar in der Höhe von gerundet Fr. 1'150.-
(inkl. Auslagen) zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)
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